
56 
Stand: 1. März 2016 

Empfehlung betreffend Frühwarnsystem (§ 45a AMFG) 

Die Kollektivvertragsparteien empfehlen eine möglichst rechtzeitige Vorgangsweise im Sinne des 

§ 45a AMFG (gesetzliche Mindestmeldefrist 30 Tage) zur Unterstützung der zur Vermeidung von 

Arbeitslosigkeit vorgesehenen Maßnahmen. 

 

 

Wien, am 16. Oktober 1999 

 

 

 

SEKTION INDUSTRIE DER 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE 

 

  


